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Alternativenprüfung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Friedrichsruhe 

1.2  Erschließung  
Die Anbindung des Plangebiets an die örtlichen und die überörtlichen Verkehrsflächen ist über 
den öffentlichen Wirtschaftsweg im Norden des Plangebietes sichergestellt. Die verkehrlichen 
Anbindungen werden in der Hauptsache in der Bauphase genutzt. Für den erforderlichen 
Schwerlastverkehr erfolgt eine mögliche Ertüchtigung bzw. Ausbesserung des 
Wirtschaftsweges. Nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgt die Zufahrt nur noch zu 
Wartungszwecken oder im Störungsfall. Es besteht hinsichtlich der Erforderlichkeit 
zusätzlicher Erschließungsstraßen oder sonstiger Maßnahmen kein weiterer Handlungsbedarf. 

1.3  Planungsrechtliche Situation   
Aus gemeindlicher Sicht bestehen für die Flächen keine konkurrierenden Nutzungsansprüche, 
so dass mit der Nutzung dieser Fläche für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage ein langfristiger 
Beitrag zur umweltfreundlichen Energieerzeugung geleistet werden kann. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Friedrichsruhe hat am 22.09.2021 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 „Photovoltaikanlage 
am Kannenberg östlich des Ortes Friedrichsruhe Dorf“ beschlossen. 
Die Gemeinde Friedrichsruhe möchte mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 4 die planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung einer 
Photovoltaikanlage entlang der Bahnstrecke Schwerin-Parchim, einen Beitrag zur Produktion 
erneuerbarer Energien und zur Einhaltung der auf Landes- und Bundesebene gesteckten Ziele 
leisten. 
Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen keine privilegierten Anlagen i. S. d. § 35 BauGB darstellen 
und nicht der „Einfügungsmöglichkeit“ nach § 34 BauGB unterliegen, ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Die Bestimmungen / Festsetzungen basieren dabei auf § 9 
BauGB. 

Flächennutzungsplan 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Für das Gebiet der Gemeinde Friedrichsruhe besteht kein wirksamer Flächennutzungsplan. 
Parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 wird im Sinne des 
§ 8 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 5 Abs. 2b BauGB ein sachlicher Teilflächennutzungsplan 
aufgestellt. Im Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes wird das 
Plangebiet als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ ausgewiesen. 
Der vorliegende Bebauungsplan bedarf nach § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde. 

Weitere Photovoltaik-Freiflächenanlage innerhalb der Gemeinde 
Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Friedrichsruhe befindet sich eine weitere 
Photovoltaik-Freiflächenanlage im Bauleitplanverfahren. Nördlich des Ortsteiles 
Friedrichsruhe soll durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Photovoltaikanlage 
westlich des Ortes Ruthenbeck und an der Bahnlinie südlich des Ortes Neu Ruthenbeck“, das 
Planungsrecht für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen werden. 
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